
 

Motion betreffend gelebter Baumschutz 22.5162.01 
 

In der Bevölkerung entsteht jeweils viel Unmut, wenn gesunde Bäume gefällt werden sollen. In letzter Zeit 
geschah dies im Rahmen von öffentlichen Bauvorhaben vermehrt aus rein «planerischen Gründen».   

Als Beispiele dienen die kürzlichen Fällungen am Wielandplatz, zuvor an der St. Albantor-Anlage oder bei der 
Margarethen. Am Wielandplatz wurden 13 grösstenteils gesunde Bäume gefällt. Es soll dort, in unmittelbarer 
Nähe zum «Begegnungsort» Schützenmattpark, ein weiterer «Begegnungsort» entstehen, und dazu wurden 
ausgerechnet schattenspendende, hohe Bäume gefällt. Das ist restlos unverständlich.  

Das kantonale Baumschutzgesetz (BschG) sieht für Fällungen eine Bewilligungspflicht vor und erlaubt sie 
gemäss § 6 nur, wenn 

a) mit dem Fortbestand eines Baumes eine Gefahr verbunden ist,  

b) eine Fällung als Pflegemassnahme für den übrigen Baumbestand oder  

c) aus Gründen der Wohnhygiene geboten erscheint,  

d) in Würdigung des Interesses des Gesuchstellers das Festhalten am öffentlichen Interesse der Erhaltung des 
Baumes unverhältnismässig erscheint.  

Offensichtlich fühlt sich die Regierung bei öffentlichen Bauvorhaben nicht an diese Vorschriften gebunden, 
sondern stellt sich auf den Standpunkt, es reiche aus, Fällungen in den Vorlagen darzulegen und es dann 
Kommission und Parlament zu überlassen, die Fällungen zu genehmigen oder die Vorlage zurückzuweisen.  

Basis dazu ist § 13 BschG, der in Bezug auf öffentliche Bauvorhaben besagt: 

Müssen im Zusammenhang mit öffentlichen Bauvorhaben Bäume beseitigt werden, so sind deren Anzahl und Art 
sowie die vorgesehenen Ersatzpflanzungen in den entsprechenden Vorlagen darzulegen. 

In einer Vorlage unter vielen andern Themen und Aspekten auch noch die Baumfällungen unterzubringen und 
sich auf den Standpunkt zu stellen, das Parlament könne die Fällungen ja ablehnen, greift zu kurz. Wenn schon 
unzählige andere Parameter einer Vorlage durchdiskutiert worden sind und eine Vorlage endlich vor der 
Realisierung steht, wird sie ungerne zurückgewiesen. Deshalb gehen Baumfällungen immer wieder durch, wie die 
obgenannten Beispiele mit aller Deutlichkeit zeigen. 

Die Motion verlangt deshalb, dass die Regierung bereits bei der Ausarbeitung einer Vorlage Baumfällungen 
möglichst vermeidet und alte Baumbestände in die Planung einbezieht. Dies ist angesichts dessen, dass gerade 
ältere Bäume für das Klima äusserst wertvoll sind, unerlässlich. Grosse, gesunde Bäume dürfen nur dann gefällt 
werden, wenn dies absolut notwendig ist.  

Der Regierungsrat wird deshalb aufgefordert, eine Regelung vorzulegen, nach welcher bei öffentlichen 
Bauvorhaben, die Baumfällungen vorsehen, § 6 BschG analog gilt. Zudem ist bei demgemäss unvermeidlichen 
Fällungen gesunder Bäume zusätzlich zu prüfen, ob ein Baum nicht verpflanzt anstatt gefällt werden könnte und 
welches die diesbezüglichen Mehrkosten sind.  

Die Fällung eines gesunden Baumes darf nur als ultima ratio und bei klarem überwiegendem öffentlichen 
Interesse stattfinden. 
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